
  

 
Muster 

Anmeldung einer Änderung an das Handelsregisteramt des Kantons Bern 
 
Zur Eintragung in das Handelsregister wird folgendes angemeldet: 

0.1.1. Firma 
 <Firma gemäss Handelsregistereintrag>, <CH-Identifikationsnummer>  
0.2. Sitz 
 <Sitzgemeinde> 
0.3. Kurzzweck 
0.4. <2 bis 3 Stichworte zu Informationszwecken> 
0.4. Rechtsform 
0.5. SHAB-Zitat (kann weggelassen werden, wenn nicht bekannt) 
1.05. Statutenänderung (genaues Datum) 
1.1. Firma neu 
 <Firma gemäss Art. 1 der revidierten Statuten> 
6. Zweck neu 
 <genauer Wortlaut gemäss statutarischem Zweckartikel> 
14.0 Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften 
 <Name, Vorname, Funktion, Zeichnungsberechtigung der ausgeschiedenen und zu löschenden 

Personen> 
14.1 Eingetragene Personen neu oder mutierend 
 <Name, Vorname, Heimatort (bei Ausländern: Heimatstaat), Wohnsitz, neue bzw. aktuelle 

Funktion, neue bzw. aktuelle Zeichnungsberechtigung mutierender Personen [Die Klammer 
enthält die bisherigen Angaben in der gleichen Reihenfolge]> 

 <Name, Vorname, Heimatort (bei Ausländern: Heimatstaat), Wohnort, Funktion, Zeichnungs-
berechtigung neu einzutragender Personen>  

17. Belege   
 1. Anmeldung 
 2. weitere erforderliche Belege (Originale oder notariell begl. Kopien, detailliert aufführen) 
18. Gebührenadressat 
 <genaue Adresse des Anmeldenden> 
19.1. Bestellungen 
 <1 Handelsregisterauszug, Auszug vor Publikation im SHAB> 
19.2. Lieferungsadresse  
 <genaue Lieferadresse> 
21. Ort und Datum 
 ................... 
23. Anmeldende Unterschriften 
 Unterschriften der anmeldenden Personen (zwei Mitglieder [mit oder ohne ZB], ein Mitglied mit 

EU): 
  
 ..................  .............................  .............................. 
24. Weitere Unterschriften  
 weitere Unterschriften neu zeichnungsberechtigter Personen: 
  
 
 .................. 
 <Firma> 
 
22. Beglaubigung 
 Amtliche Beglaubigung aller vorstehenden noch nie für die nämliche Firma beglaubigten Unter-

schriften unter Angabe von Vor- und Familiennamen, Jahrgang, allfälligen akademischen Titeln 
sowie Heimat und Wohnort (polit. Gemeinde) in der Beglaubigung. Die Beglaubigung muss ein 
Notar oder eine andere Urkundsperson vornehmen, wobei im Ausland vorgenommene 
Beglaubigungen mit Superlegalisationen durch die zuständige schweizerische diplomatische 
oder konsularische Vertretung oder mit Haager Apostille zu versehen sind. 

 


